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Änderungsantrag zu WP-01-K2

Von Zeile 621 bis 622 einfügen:
stärken und dabei vor allem Menschen in sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen in den

Blick nehmen.

Um den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern, setzen wir uns dafür ein,

dass Sprachmittlung, auch mit Hilfe digitaler Anwendungen, im Kontext notwendiger

Behandlungen Bestandteil des Fünften Buches Sozialgesetzbuches (SGB V) wird. Patient*innen

soll dadurch unabhägig von ihren Sprachkenntnissen eine bedarfsgerechte Versorgung

ermöglicht werden.

Begründung

Sprachbarrieren können zu Missverständnissen führen, Diagnosen und Therapien erschweren, den

Zugang zur Gesundheitsversorgung sehr erschweren und die Patientensicherheit gefährden.

Ohne eine funktionierende sprachliche Verständigung ist eine bedarfsgerechte und qualitativ

hochwertige Gesundheitsversorgung nicht möglich.

Nach § 630e des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sind Ärzt*innen dazu verpflichtet,

Patientinnen über Diagnosen, Behandlungsoptionen und Risiken in einer für sie verständlichen

Weise aufzuklären. Für viele Patient*innen, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse

verfügen, ist dies ohne Sprachmittlung kaum zu gewährleisten.

Trotz dieser gesetzlichen Vorgaben gibt es bislang keine flächendeckende Regelung zur

Finanzierung und strukturellen Verankerung von Sprachmittlung im Gesundheitswesen.

In Deutschland hängt der Zugang zu professioneller Sprachmittlung stark von den jeweiligen

Bundesländern, kommunalen Strukturen und politischen Mehrheitsverhältnissen ab. Während einige

Regionen gut funktionierende Modelle entwickelt haben, gibt es andernorts kaum verlässliche

Angebote. Der Zugang zu professioneller Sprachmittlung darf jedoch nicht vom Wohnort,

der regionalen Finanzlage oder politischen Mehrheitsverhältnissen abhängen, sondern

muss bundesweit sichergestellt werden.

Bereits im Koalitionsvertrag der Bundesregierung (2021–2025) wurde vereinbart, dass die

Finanzierung der Sprachmittlung im Gesundheitswesen verbessert werden soll. Diese Maßnahme

wurde jedoch bislang nicht umgesetzt. Daher ist es dringend notwendig, Sprachmittlung als

feste Leistung im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) zu verankern, um eine gerechte,

rechtssichere und barrierefreie Gesundheitsversorgung für alle Patient*innen zu gewährleisten.
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